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Erwägungen

E. 1
1.1Das Präsidialdepartement hat den an den Regierungsrat gerichteten Rekurs ohne eigenen
Entscheid an das Verwaltungsgericht überwiesen, womit gemäss § 42 des Gesetzes
betreffend die Organisation des Regierungsrats und der Verwaltung des Kantons
Basel-Stadt (OG; SG 153.100) in Verbindung mit § 12 des Gesetzes über die Verfassungs-
und Verwaltungsrechtspflege (VRPG; SG 270.100) die Zuständigkeit des
Verwaltungsgerichts resultiert. Als Adressat des angefochtenen Entscheids ist der
Rekurrent von diesem unmittelbar berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen
Aufhebung oder Änderung. Er ist deshalb gemäss § 13 VRPG zum Rekurs legitimiert. Auf
den rechtzeitig eingereichten Rekurs ist einzutreten.

1.2Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach der allgemeinen Vorschrift von
§ 8 VRPG. Danach prüft das Verwaltungsgericht insbesondere, ob die Verwaltung
öffentliches Recht nicht oder nicht richtig angewendet, den Sachverhalt unrichtig
festgestellt, wesentliche Form- oder Verfahrensvorschriften verletzt oder ihr Ermessen
überschritten oder missbraucht hat (vgl. statt vieler VGE VD.2011.72 vom 8. März 2012 E.
1.2 mit Hinweisen).

Im Rekursverfahren vor Verwaltungsgericht gilt das Rügeprinzip. Das Verwaltungsgericht
prüft einen angefochtenen Entscheid nicht von sich aus unter allen in Frage kommenden
Aspekten, sondern untersucht nur die rechtzeitig vorgebrachten konkreten Beanstandungen
(vgl. dazuStamm, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, in: Denise Buser [Hrsg.], Neues
Handbuch des Staats- und Verwaltungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 477
ff., 504;Wullschleger/Schröder, Praktische Fragen des Verwaltungsprozesses im Kanton
Basel-Stadt, BJM 2005 S. 277 ff., 305). Der Rekurrent bestreitet die Feststellung des
unrechtmässigen Bezugs von Sozialhilfegeldern im Zeitraum von März bis August 2006 im
Betrag von CHF 1■934.95 nicht. Der Sachverhalt braucht deshalb diesbezüglich nicht
überprüft zu werden.

Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist auch die Frage eines Erlasses der
verfügten Rückerstattungsforderung gemäss § 19 Abs. 2 des Sozialhilfegesetzes (SHG; SG
890.100). Die Vorinstanz hat diesbezüglich zwar Erwägungen gemacht. Es handelt sich
dabei aber um nicht entscheidwesentliche Ausführungen (sogenanntes obiter dictum), weist
die Vorinstanz doch explizit darauf hin, dass ein entsprechendes Gesuch erst nach
Rechtskraft der Rückerstattungsverfügung an die Sozialhilfe zu richten sei und darauf im
vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden könne.

1.3Gemäss § 25 Abs. 2 VRPG findet im Falle von Streitigkeiten über zivilrechtliche
Ansprüche und Verpflichtungen oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Art. 6 Ziff. 1



EMRK eine mündliche Verhandlung statt, sofern die Parteien nicht darauf verzichten.
Vorliegend hat der Rekurrent auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung
verzichtet.

E. 2
2.1Nach § 5 Abs. 2 SHG gehen unter anderem das Einkommen und das Vermögen der
betroffenen Person der öffentlichen Fürsorge vor. Es gilt das sogenannte
Subsidiaritätsprinzip. Nach § 8 SHG sind bei der Festlegung der wirtschaftlichen Hilfe
unter anderem die Einkünfte des Hilfebedürftigen mit einzubeziehen. Zur Sicherung dieser
Ansprüche sehen § 14 Abs. 1 und 2 SHG vor, dass die unterstützte Person vollständige und
wahrheitsgetreue Auskünfte über ihre finanziellen Verhältnisse und allfällige Ansprüche
gegenüber Dritten erteilen und alle Änderungen in diesen Verhältnissen unverzüglich
melden muss (VGE VD.2012.29 vom 11. März 2013 E. 2.1).

Gemäss § 19 Abs. 1 SHG hat, wer durch unwahre oder unvollständige Angaben, durch
Verletzung der Meldepflicht oder in anderer Weise unrechtmässig die Ausrichtung von
wirtschaftlicher Hilfe erwirkt, den zu Unrecht bezogenen Betrag zurückzuerstatten.
Rückleistungspflichtig sind darüber hinaus aber auch zu Unrecht bezogene Leistungen, die
nicht auf einer Meldepflichtverletzung beruhen. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt, dass die
Sozialhilfe, welche zu viel und damit ungerechtfertigt ausbezahlt worden ist, wieder
zurückgefordert wird (vgl. auch § 16 SHG). Dementsprechend ist der Rechtstitel der
■ungerechtfertigten Bereicherung■ auch im öffentlichen Recht als Rückforderungstitel
anerkannt (vgl. dazuHäfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Rz.
187; VGE VD.2010.216 vom 7. Dezember 2011 E. 2.4).

2.2Vorliegend macht der Rekurrent mit seinem Rekurs allein geltend, dass er die damaligen
Lohnerklärungen aus Unkenntnis seiner Meldepflicht der Sozialhilfe nicht zur Kenntnis
gebracht habe. Seine damalige Ehefrau habe ihn nicht davon unterrichtet. Damals habe
seine Schwiegermutter ihre Einkünfte verwaltet und habe sie bei sich verschwinden lassen.
Er habe damals noch kein Deutsch verstanden, weshalb er die Forderung nicht verstanden
habe.

2.3Die Vorinstanz hat dem Rekurrenten diesbezüglich zu Recht entgegen gehalten, dass
ihm die Sozialhilfe bei seiner Anmeldung zum Bezug von Unterstützungsleistungen ein
Merkblatt vorgelegt hat, worin explizit auf die Meldepflicht und die Pflicht zur
Rückleistung unrechtmässig ausgerichteter Unterstützungsleistungen hingewiesen worden
ist. Dieses Merkblatt ist vom Rekurrenten mit Datum vom 29. Februar (resp. recte wohl 1.
März) 2006 unterzeichnet worden. Soweit der Rekurrent die von ihm unterzeichnete
Erklärung aufgrund fehlender Deutschkenntnisse nicht verstanden haben sollte, wäre es an
ihm gewesen, sich die entsprechende Kenntnis zu verschaffen. Die geltend gemachte
Unkenntnis der deutschen Sprache steht daher weder einer Verletzung der Meldepflicht
noch der Unrechtmässigkeit der aufgrund des verheimlichten Einkommens zu viel
bezogener Leistungen der Sozialhilfe entgegen. Daraus folgt, dass die verfügte
Rückerstattungsforderung zu Recht besteht und nach § 20 SHG ab dem Bezug der Leistung
zu verzinsen ist.

2.4Irrelevant mit Bezug auf den Bestand der Rückforderung ist schliesslich die finanzielle
Situation des Rekurrenten, weshalb auf die Hinweise des Rekurrenten auf seine
Arbeitslosigkeit nicht weiter eingetreten werden kann. Die finanzielle Situation ist erst bei
der Beurteilung eines Erlassgesuches nach § 19 Abs. 2 SHG zu prüfen, welches aber erst



nach dem rechtskräftigen Entscheid über die Rückerstattungsforderung auf entsprechendes
Gesuch von der Sozialhilfe beurteilt werden wird. Die Gutheissung eines solchen setzt aber
neben einer grossen Härte in finanzieller Hinsicht auch den guten Glauben beim Bezug der
unrechtmässigen Leistungen voraus.

E. 3
Daraus folgt, dass der Rekurs abgewiesen werden muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
sich der Rekurrent offensichtlich nicht mit der Begründung des angefochtenen Entscheids
auseinandergesetzt hat. Darin wurde er darauf hingewiesen, dass die von ihm erhobenen
Rügen erst in einem Erlassverfahren geprüft werden können und den Bestand der
Rückerstattungsforderung als solche nicht tangieren. Dies ist nach den obigen Erwägungen
offensichtlich zutreffend, weshalb der Rekurs aussichtslos erscheint. Deshalb kann dem
Rekurrenten auch die unentgeltliche Prozessführung nicht bewilligt werden. Immerhin soll
seiner finanziellen Lage bei der Bemessung der Gebühr Rechnung getragen und diese auf
das Minimum von CHF 200.■ festgesetzt werden.
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